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Gebuhrenordnung
der Fotografen-Innung Mitteirhein

fur die Zwischen- und Gesellenprufungen

für die bei der Kreishandwerkerschaft em eigener Zwischen- und Gesellenprulungs
ausschuss besteht.

Aufgrund § 73 Abs. 2 der Handwerksordnung (HwO) in Verbindung mit § 33 Abs. 2
Handwerksordnung (HwO) und § 49 Innungssatzung beschIiet die Mitgliederver
sammiung der Fotografen-Innung Mitteirhein, nachstehend ,,Innung” genannt, folgen
de Gebuhrenordnung:

I - GebUhrenordnung

Die Innung wurde nach § 33 Abs. 2 det HwO von der Handwerkskammer Koblenz
ermachtigt, einen Gesellenprufungsausschuss zu errichten. Für die Abnahme der
Zwischen- und Gesellenprufungen erhebt die Innung GebUhren nach dieser Gebüh
renord flu ng.

2 - Schuidner der Gebühr

Die Gebuhren der Zwischen- und Gesellenprufung tragt det Ausbildende für die Pru
lung der Lehrlinge (Auszubildende). Für die Prufung anderer Prufungsteilnehmer ist
der Prüfuflgsteilnehmer selbst Gebuhrenschuldnec.

3 - Fäfligkeit und Entrichtunq der Gebühr

(I) Die Gebuhr ist unverzüglich nach der Zulassung bzw. Einladung zur Gesellen
prüfung zu entrichten.

(2) Wird der Prufungsteilnehmer nicht zugelassen oder trift er vor Beginn der Gesel
Ienprufung zurück, so wird dem jeweiligen Gebührenschuldner die Prufungsgebühr
unter Abzug der entstandenen Kosten erstaften. 1st die Gesellenprufung nicht be
standen, so besteht kein Aflspruch auf Erstaftung der Prufungsgebuhr.

(3) Die Gebühr kann durch Postnachnahme auf Kosten des Gebührenpflichtigen er
hoben werden.

(4) Die Innung kann die Prufungsgebuhr auf Antrag ganz oder tejiweise erlassen.

4-Beitreibung

Die Gebuhren werden bel nicht fristgemaIer Entrichtung oder Nichteinlosung Von
den Gemeinden aufgrund § 73 Abs. 4 HwO nach der für die Gemeindeabgaben gel
tenden landesrechtlichen Vorschriften beigetrieben. Der Beitreibung muss eine Mah
nung vorausgehen. In der Mahnung 1st auf die Beitreibung hinzuweisen. Eine nicht
eingeloste Postnachnahme kommt der Mahnung gleich.
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5 - Verjährunci

Gebuhrenforderungen verjähren nach 4 Jahren. Die Verjahrung beginnt mit Ablauf
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Ubrigen finden die § 146 und
149 Abgabeordnung, Anwendung.

§ 6 - GebUhrenverzeichnis

1. Zwischenprufungsgebuhr 223,00 €

2. Gesellenprufungsgebuhr 445,00 €
- Fertigkeitsprufung 267,00 €
- Kenntnisprufung 178,00 €

3. Wiederholung einer Gesellenprufung
- Gebuhren wie unter § 6 Abs. 1 und 2

4. Die Mitglieder der angeschlossenen Innungen erhalten auf die jeweiligen Ge
buhren eine Erma1.igung. Bei der Zwischenprufungsgebuhr in HOhe von
121,00 € und bei der Gesellenprufungsgebuhr in HOhe von 190,00 €, da diese
Betrage uber den Innungsbeitrag abgegolten sind.

7 Material-ISachkosten

Die unter § 6 festgelegten Gebuhren beinhalten keine Material-/Sachkosten. Anfal
lende Material-/Sachkosten werden dem Gebuhrenschuldner in Rechn ung gesteilt.

8 — Inkrafflreten

Diese Gebuhrenordnung wurde durch die lnnungsversammlung der Fotografen
Innung Miffeirhein am 09. Juli 2014 beschlossen und trift mit dem Tage der Veröf
fentlichung in Kraft.

_____

fl
Michael Jordan Helmut Weiler
Obermeister Geschäftsführer
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